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RS OGH 1971/11/3 5Ob220/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1971

Norm

ZPO §224 Abs2

ZPO §225

Rechtssatz

Wird eine Rechtssache außerhalb der Streitverhandlung während der Gerichtsferien zur Ferialsache erklärt, beginnt

eine durch die Gerichtsferien unterbrochene Rechtsmittelfrist am Tag der Zustellung des Beschlusses über die

Erklärung zur Ferialsache weiterzulaufen.
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